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Umsatzsteuer-Wartungserlass – 
Kein Vorsteuerabzug mehr bei 
unrichtigem Steuerausweis auf der 
Eingangsrechnung 

Bisher war in der Rz 1825 UStR vorgesehen, dass ein Unternehmer die 
Umsatzsteuer aus einer Eingangsrechnung auch dann als Vorsteuer 
abziehen kann, wenn die Umsatzsteuer auf der Rechnung zu Unrecht 
ausgewiesen wurde. Dies allerdings nur dann, wenn es sich dabei um einen 
unrichtigen Steuerausweis gehandelt hat, dh der Rechnungsaussteller 
Unternehmer ist, eine Leistung erbracht und sich lediglich im 
anzuwendenden Steuersatz geirrt hat. Ein Vorsteuerabzug steht jedoch 
dann nicht zu, wenn dem Leistungsempfänger Umstände vorliegen, aus 
denen er schließen muss, dass die in der Rechnung ausgewiesene 
Umsatzsteuer vom Leistenden bewusst nicht an das Finanzamt abgeführt 
wird oder wenn für den Leistungsempfänger erkennbar ist, dass die 
ausgewiesene Steuer höher ist, als sie dem Normalsteuersatz (§ 10 Abs. 1 
UStG 1994) entspricht.  

Die Toleranzregelung der Finanzverwaltung hat schon bisher auch in Fällen 
des unberechtigten Steuerausweises nicht gegolten. Ein unberechtigter 
Steuerausweis liegt vor, wenn der Rechnungsaussteller entweder keine 
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Unternehmereigenschaft besitzt oder keine steuerbare Leistung erbringt. 
Auch in Fällen des Übergangs der Steuerschuld (reverse-charge-System) 
war ein Vorsteuerabzug bei fälschlichem Umsatzsteuerausweis auf der 
Rechnung nicht möglich. 

Die Finanzverwaltung hat den Vorsteuerabzug aus Vereinfachungsgründen 
zugelassen, obwohl der EuGH in ständiger Rechtsprechung einen 
Vorsteuerabzug sowohl in Fällen des unrichtigen, wie auch des 
unberechtigten Steuerausweises als unzulässig erachtet. Der 
Vorsteuerabzug steht auch in Widerspruch zur jüngsten Rechtsprechung des 
VwGH (VwGH 15.12.2022, Ro 2019/13/0034; VwGH 8.9.2022, Ro 
2020/15/0025). 

Die Streichung der Toleranzregelung erfolgt mit Wirkung ab 1.1.2024.  

Für den Leistungsempfänger bedeutet dies einerseits einen erhöhten 
Sorgfaltsmaßstab im Rahmen der Eingangsrechnungskontrolle, andererseits 
im Fall der Fälle auch das Erfordernis einer Eingangsrechnungskorrektur. 
Der Vorsteuerabzug aus einer entsprechenden Rechnung ist durch das 
Finanzamt nunmehr zwingend abzuerkennen. Der Leistungsempfänger 
muss sich dann um eine entsprechende Rechnungskorrektur und 
Rückerstattung der an den Lieferanten uU bereits bezahlten Umsatzsteuer 
bemühen.  
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